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Merſ eburger Kreis Blatt.
Acht und Zwanzigſter Jahrgang.

Mittwoch den 28. Juni 1854. Stück 26.2. Quartal.
S S

Bekanntmachungen.
Die nachfolgende Verordnung vom 21. Juli 1847 (Amtsblatt 1847 Seite 200.)

15) Aus dem für ſämmtliche Gaſt und Herbergswirthe ergangenen überall noch zur Anwendung kommenden Reglement
vom 6. Februar 1818 (Amtsbl. pro 1818 Seite 40.) wird hervorgehoben, daß jeder Gaſt und Herbergswirth verpflichtet iſt,
die bei ihm am Tage eintreffenden Fremden auch wenn dieſelben nicht übernachten, vor 8 Uhr Abends, die ſpäter oder bei
Nacht eintreffenden aber den andern Morgen vor 8 Uhr entweder dem Chef der Polizei oder deſſen dazu deſignirten Unteroffician-

ten und wo beſondere Polizeibehörden ſind, am zweckmäßigſten den Revier-Polizeikommiſſarien, ſchriftlich auf dem vorgeſchriebenen
Formular zu melden.

Dieſe Meldung muß ſich auch auf das Geſinde der Fremden mit erſtrecken. Fremde von vorzüglich hohem Range
ſind, ſogleich nach ihrer Ankunft, dem Kommandanten und dem Chef der Polizei beſonders zu melden ſowie angekommene
active Offiziere fremder Mächte erinnert werden müſſen, ſich bei der Kommandantur zu melden wohin ihre Ankunft gleichzeitig

von dem Gaſtwirthe anzuzeigen iſt.
Auch von dem erfolgten Abgange der Fremden, ſei es

a) durch Verwechſelung mit einem andern Gaſthofe oder Privatquartier, oder
b) durch die Abreiſe,

muß auf der Polizei innerhalb der nächſten 24 Stunden ſchriftliche Anzeige geſchehen.
Die vorſtehenden Beſtimmungen hinſichtlich der Fremdenmeldungen durch die Gaſt und Herbergswirthe ſind auch für

das platte Land den Verhältniſſen entſprechend, mit der Maßgabe durchzuführen, daß die Gaſt und Schankwirthe in den Dör-
fern nur zur mündlichen Meldung der bei ihnen übernachtenden Fremden an die Ortspolizeibehörde zu verpflichten ſind. Es
können jedoch hierbei auch die Schulzen als Organe der Ortspolizeibehörden von denſelben überall ermächtigt werden, dergleichen
Meldungen entgegen zu nehmen.

Für die unterlaſſene An und Abmeldung eines Fremden, auch wenn derſelbe völlig legitimirt geweſen, zahlt der Gaſt
wirth im erſten Falle 5 Thlr. und bei Wiederholungen 10 Thlr. Strafe. Ergiebt ſich aber, daß ein unlegitimirter oder gar
verdächtiger Menſch ohne Meldung beherbergt worden ſo hat der dabei verſchuldete Gaſtwirth nach Umſtänden die Entziehung
des polizeilichen Erlaubnißſcheines zum Betriebe ſeines Gewerbes und Einleitung einer Criminal Unterſuchung zu gewärtigen.

16) Sämmtliche Polizeibehörden unſeres Bezirks werden hierdurch angewieſen, auf die Befolgung vorſtehender Vor
ſchriften genau zu achten. Hinſichtlich des vorgeſchriebenen Meldens der Fremden von den Gaſtwirthen und ſonſtigen Privat-

perſonen, haben ſich namentlich die Herren Landräthe bei den von Zeit zu Zeit vorzunehmenden polizeilichen Reviſionen davon
zu überzeugen, daß den betreffenden Beſtimmungen nachgekommen werde und wird bei den von uns zu veranlaſſenden Reviſionen
ein Gleiches erfolgen.

Merſeburg den 21. Juli 1847.
Königl. Preuß. Regierung, Abtheilung des Jnnuern.

wird hierdurch in Erinnerung gebracht.
Merſeburg, den 20. Juni 1854. Der Königliche Landrath Weidlich.

Der ſchon ſeit mehreren Jahren in Privatbeſitz befindliche Theil der frühern Halle Lauchſtädter Straße in Paſſendorfer
Flur, welcher von, der ſogenannten Markusbrücke an der Zimritzer Flurgrenze nach der Stadt Halle zu bis an die HalleLauch-
ſtädter Chauſſee reicht, iſt ſeither noch immer als Weg benutzt worden.

Auf den Antrag der Beſitzer wird daher das Gehen Reiten und Fahren auf der bezeichneten Strecke unter Bezug-

Ha

nahme auf F. 5. des Geſetzes vom 11. März 1850 über PolizeiVerwaltung hierdurch bei 1 Thlr. Geld oder 24 ſtündiger
Gefängnißſtrafe verboten.

Merſeburg, den 22. Juni 1854. Der Königliche Landrath Weidlich.
Zum bevorſtehenden Kinderfeſt empfehle ich Kinderkränze Perlkränze, auch Körbchen von Perlen mit Perlblumen und

à Stück von 10 Sgr. an. Dieſelben nehmen ſich nicht nur Früchten à Stück von 20 Sgr. --3 Thlr. 15 Sgr., welche ſich
ſehr gut aus, ſondern ſie ſind auch ſehr dauerhaft. ſehr gut eignen zu Geburts und Hochzeitsgeſchenken, empfiehlt

Karoline Dorn, Johannisgaſſe Nr. 47. Karoline Dorn.
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Bekanntmachung. Um den ärmeren Bewohnern

unſrer Stadtgemeinde in der jetzigen ſchweren Zeit eine wenn
auch kleine Erleichterung zu gewähren ſind von den Stadtbe-

oggen angekauft worden. Mehl und
rod werden zu ermäßigten Preiſen verkauft werden.

Jn einigen Tagen ſoll das Nähere durch öffentlichen Aus-
ruf und durch das Kreisblatt bekannt gemacht werden.

Merſeburg den 26. Juni 1854.
Der Magiſtrat.

Bekanntmachung. Es wird hiermit zur öffentlichen
Kenntniß gebracht, daß die Jmpfungen der Kinder hieſiger
Armen am 29. d. Mts. beginnen und am 6., 13. und 20. k.
Mts. fortgeſetzt werden ſollen.

Wir fordern daher die Eltern dieſer Kinder hiermit auf,
die letzteren an den genannten Tagen, Nachmittags um 4 Uhr,
in dem Schullocale des alten Rathhauſes zu geſtellen und die
Kinder, welche geimpft worden ſind, am nächſten Jmpftage
pünktlich zur Reviſion vorzuſtellen, widrigenfalls eine nochmalige
Jmpfung der ausbleibenden Kinder erfolgen muß.

Für jeden Jmpfling iſt ferner ein Zettel mitzubringen, auf
welchem Vor und Zuname, ſowie deſſen Alter und der Stand
der Eltern angegeben ſein muß.

Merſeburg den 26. Juni 1854.
Der Magiſtrat.

Edictal-Citativon.
Nachdem über den Nachlaß des hierſelbſt am 25. Novem

ber 1853 verſtorbenen Kaufmanns Johann Friedrich Bader
auf Antrag der Erben durch Verfügung vom 9. d. Mts. der
erbſchaftliche Liquidationsprozeß eröffnet worden iſt, haben wir
zur Anmeldung und Nachweiſung der Forderungen der unbe-
kannten Gläubiger einen Termin auf

den 20. Juli e. Vormittags 10 Uhr,
vor unſerm Deputirten, Herrn Kreisrichter Knauth, an Gerichts-
ſtelle anberaumt.

Wir laden die unbekannten Gläubiger daher hierdurch
vor, ihre Forderungen ſpäteſtens in dieſem Termine in Perſon
oder durch einen legitimirten Bevollmächtigten aus der Zahl
der hieſigen Rechtsanwälte Klinkhardt, Juſtizrath Grumbach,
Wagner, Vitz und Hunger anzumelden und nachzuweiſen, wid-
rigenfalls ſie aller ihrer Vorrechte für verluſtig erklärt und mit
ihren Forderungen nur an dasjenige gewieſen werden, was
nach Befriedigung der ſich meldenden Gläubiger von der Maſſe
noch übrig bleiben ſollte.

Merſeburg, den 15. März 1854.
Königliches Kreisgericht, J. Abtheilung.

Verpachtung.
Zufolge höherer Verfügung wird in der Chauſſee-Barriere

zu Gleina bei Freiburg
am 28. Juni d. J., Vormittags 10 Uhr,

die Chauſſeegeld Erhebung zu Gleinag, auf der Querfurt-Naum-
burger Straße, an den Meiſtbietenden mit Vorbehalt des höhern
Zuſchlags, vom 1. Auguſt e. ab, zur Pacht ausgeſtellt werden.

Nur als dispoſitionsfähig legitimirte Perſonen, welche als
Bietungscaution vor dem Aufgebote 30 Thlr. baar der Chauſſee-
Barriere Gleina deponirt haben, werden zum Bieten zugelaſſen.

Die Pachtbedingungen ſind bei uns und der Königlichen
ChauſſeeBarriere zu Gleina während der Dienſtſtunden von
heute ab einzuſehen.

Naumburg, den 12. Juni 1874.
Königliches Haupt-Steueramt.

Diebſtahl. Bei dem diesjährigen im hieſigen Bürger-
garten ſtattgehabten Vogelſchießen ſind aus dem dort befindlichenJielerhanschen folgende Gegenſtände entwendet worden

1) zwei Zirkel 2) ein Hammerbeil; 3) eine Radehacke 4)
ein eiſerner Bolzen mit Schraube und Mutter 5) ein altes
langes Brodmeſſer 6) eine Zange.

Vor dem Erwerb dieſer Gegenſtände warne ich und fordere
zugleich hierdurch auf, Umſtände, welche zur Herbeiſchaffung
des Geſtohlenen und Ermittellng des Diebes dienen in mei-
nem Geſchäftslokale während der Vormittagsſtunden von 10
bis 1 Uhr mündlich anzuzeigen.

Merſeburg, den 22. Juni 1854.
Der Königl. Staatsanwalt.

Auf dem Rittergute Genſa ſind dreißig Stück
geſunde zuſätzige Hammel zu verkaufen.

Ein Logis mit 2 Stuben und Kammer, geräumiger
Küche nebſt Zubehör iſt zu Michaeli zu vermiethen.

F. Ledig, Schornſteinfegermſtr.

Bern m agchettg
Die diesjährige Obſtnutzung im P

Garten auf hieſigem Neumarkte ſoll auf
den 30. Juni e. Abends 6 Uhr,

an Ort und Stelle an den Beſtbietenden unter den im Ter-
mine bekannt zu machenden Bedingungen verpachtet werden.

Den 7. Juli d. J., Mittags 12 Uhr, ſollen die zum
Rittergute Weßmar ghörigen Pflaumen -Plantagen meiſtbie-
tend verpachtet werden. Die Bedingungen werden vor dem
Termine bekannt gemacht.

Grasverpachtung. Die Grasnutzung von Mor-

aſtor Körner'ſchen

gen in der Röpziger Aue und J Morgen in der Liebenauer
Aue, auch von 3 Gemeindetheilen in Corbetha, ſoll

Freitag, den 30. Juni, Nachmittag 2 Uhr
in der Schenke zu Corbetha verpachtet werden, wozu ich Pacht-
luſtige hiermit einlade.

Nemsdorf, den 24. Juni 1854.
Der Gaſtwirth Nühlmann.

Kirſchen Perpachtung.
Die diesjährige Kirſchennutzung, den Gemeinden Göhren

und Zweimen zugehörig, ſoll den 30. Juni, Mittags 32 Uhr,
unter den im Termine bekannt zu machenden Bedingungen in
der Schenke zu Zweimen verpachtet werden.

Die Gemeinden daſelbſt.

Rirſchen-Nerpachtung.
Der diesjährige Sauerkirſchen-Anhang an der Merſeburg-

Naumburger Straße, in der Flur Kleinkayna, ſoll den 8. Juli
dieſes Jahres, Nachmittags 4 Uhr, in der hieſigen Gemeinde

mitſchenke meiſtbietend verpachtet werden.
Kleinkayna, den 25. Juni 1854.

Der DOrtsvorſtand.
Die diesjährige e der Gemeinde Eller-

bach ſoll den 8. Juli, Nachmittags 3 Uhr, gegen gleich baare
Bezahlung meiſtbietend verpachtet werden.

Ellerbach, den 24. Juli 1854.
Die Gemeinde daſelbſt.

Umzugshalber iſt noch bis zum 1. Juli a. e. ein Logis
zu vermiethen Breiteſtraße Nr. 413.
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Weißſzenfels Leipziger Zweigbahn!
Zur Orientirung für die Actionaire der Thüringer Eiſenbahn über die in der bevorſtehenden General Verſamm-

lung in Eiſenach zur Discuſſion kommende und die größere Rentabilität betreffende Richtungslinie der
Weißenfels- Leipziger Zweigbahn wird in Eiſenach vor dem Verſammlungslocale eine Denkſchrift vertheilt werden.

Die Herren Gebr. Nulandt haben ſich bereit erklärt, ſchon jetzt Exemplare davon auszuhändigen.

Deulſche Lebens Verſicherungs Heſellſchaſt in Lübeck.
Errichtet am I. December 1888.

Grund Capital: Eine Million, 275,000 Mark Courant.
Dieſe Geſellſchaft übernimmt: Lebens-, Ausſtener- und Capital-Verſicherungen,

ſchließt alle Arten: Leibrenten- Verträge
und ſichert: Ueberlebungs-Nenten, Penſionen und Wittwengehalte.

Sie gewährt unter Anderen folgende beſondere
Vortheile und Erleichterungen.

1) Die auf Lebenszeit Verſicherten haben einen Antheil von 75 Procent an dem von 4 zu 4 Jahren zu er-
mittelnden Gewinne der Geſellſchaft.

2) Mit Vollendung des 85. Jahres wird die ganze, für den Todesfall gezeichnete Verſicherungsſumme ſchon
bei Lebzeiten des Verſicherten ausgezahlt.

3) Der Tod durch Selbſtmord, Duell oder an deren Folgen macht die Verſicherung nur bedingungsweiſe ungültig.
4) r ten ſind feſtſtehend und können nach Wahl auch in halb oder vierteljährlichen Terminen ent-

richtet werden.
5) Die mit der Erhaltung der bürgerlichen Ruhe und Ordnung verbundenen Gefahren trägt die

Geſellſchaft vhne Erhöhung der Prämie.
6) Militairperſonen werden ſowohl zu Friedens-, als auch zu Kriegszeiten zur Verſicherung angenommen, ohne

daß im erſteren Falle bei der Theilnahme an einem Kriege, ſobald nur die in dieſer Beziehung getroffenen
Vereinbarungen erfüllt worden, die Verſicherung aufgehoben oder ſuspendirt würde.

7) Die Gefahren größerer Seereiſen werden unter den liberalſten Bedingungen übernommen.
8) Es übernimmt die Geſellſchaft nicht nur die Gefahren, welche durch das Auftreten epidemiſcher Krankheiten (Cholera)

entſtehen mögen ſondern es werden unter geeigneten Umſtänden auch auf das Leben von Perſonen, die an einzelnen
Krankheiten oder Gebrechen leiden, Verſicherungen geſchloſſen.

9) Die Höhe der Verſicherungsſumme und die Anzahl der darüber auszufertigenden Policen bleibt der Wahl des Antragſtellers
überlaſſen.

Die Geſellſchaft, als deren Agent der Unterzeichnete von der Königl. Regierung beſtätigt worden, iſt in ganz Deutſch-
land, mit Ausnahme Oeſterreichs, in allen bedeutenden Städten vertreten und erlaube ich mir, dieſelbe allen denen, welche ſich
oder den Jhrigen eine beſſere, ſorgenfreiere Zukunft bereiten wollen, auf das Angelegentlichſte zu empfehlen. Statute und For-
mulare zu den Verſicherungsanträgen werden unentgeldlich von mir verabreicht und bin ſtets gern bereit, jede gewünſchte Aus-

C. M. Karlſtein.
Ein Logis in der Schmalegaſſe iſt vom 1. Auguſt ab

oder zum 1. October e. zu vermiethen. Zu erfragen bei dem

eeeke2

Merſeburg, im Juni 1854.

Wegen gänzlicher Kuſgabe meines UVer-
kaufsgeſchäfts verkaufe ich ſämmkliche Waaren Bäcker Heyne in der Burgſtraße Nr. 222.
Hedeukend unter dem Einkaufspreiſe.

A. Volkmann jun., Pekanntmachung.
Hotthardtsſtraße Nr. 93. y Wors e Maner ſteine

do welche wegen ihrerDer in meinem Hauſe befindliche Laden Leichtigkeit und Trockenheit zu Gewölben nd n Aus
mit geſchmackvoller Ladeneinrichtung ſteht mauern innerer Wände ſehr zweckmäßig ſind. Auch wer

den ſie zum Pflaſtern feuchter Stuben unter den Dielenſofort u vermiethen. als Schutzmittel gegen Schwamm mit Vortheil angewandt.
A. Volkmann jun., Gartenbeetbeſtecker, zur Verzierung der

Hgotthardtsſtraße Rr. 93. Sartenbeete
Auch ſind von Mitte künftiger Woche ab wieder gewöhnliche

wei Familien- Lo is mit allem Zubehör ſind zu Mauerſteine, ſowie Dach und Forſtziegel zu haben.verm ee e am 1. Sctober d. Js. zu beziehen. Alles Merſeburg, den 22. Juni 1854.
Nähere hierüber iſt Neumarkt Nr. 869. zu erfahren. H. Herrmann in der Riſchmühle.
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Berliniſchen Lebens Verſicherungs- Geſellſchaft.
s fand am 17. Mai e. die ſtatutenmäßige General Verſammlung ſtatt.Samromreen und Annahmen zur Verſicherung überſtiegen die des Jahres 1852. Der Gewinn Ueberſchuß war gleich

günſtig dem der früheren Jahre und weiſet dieſelbe gute Dividende nach.
An Kapital und Zinſen war kein Verluſt.
Die Reſerve n auf 1,388,380 Thlr. 12 Sgr. 11 Pf. und der Geſammt-Fonds auf 2,757,642 Thlr.

19 Sgr. 5 Pf. geſtiegen.Die bei ber Geſellſchaft auf Lebenszeit verſichert geweſenen Perſonen erhalten auf ihre künftige Prämienzahlung den

Dividendengenuß aus dem Jahre 1849 mit 147 Prozent.Die Anmeldungen waren 720 Perſonen mit 790, 400 Thalern, wovon 120 Perſonen mit 159,300 Thalern keine An
nahme fanden und mithin 600 Perſonen mit 640,100 Thalern aufgenommen wurden.

Die Ausſcheidungen betrugen 95 Perſonen mit 106,100 Thalern, und an Sterbefällen ergaben ſich 189 Perſonen mit

210,500 Thalern.Schluß 1853 war der Stand der Verſicherung 7270 Perſonen mit S,708,100 Thalern.
Seit dem 1. Januar e. iſt der revidirte Geſchäftsplan mit neuen, beſonders für die jüngeren Alter ermäßigten Prämien-

ſätzen in Kraft getreten, der überdies eine größere Mannigfaltigkeit von Verſicherungsarten darbietet.
Die zurückgelegten fünf Monate dieſes Jahres zeigen einen glücklichen und erweiterten Aufſchwung des Geſchäfts bei

mäßiger v der Todesfälle.
Berkin, den 10. Juni 1854.Direction der Verliniſchen Lebens Perſicherungs- Geſellſchaft.

E. Baudonin. H. F. W. Broſe. G. E. F. von Lamprecht. M. von Magnus.
Directoren.

Lobeck, General- Agent.

Vorſtehenden Rechenſchaftsberich t bringe ich hierdurch zur öffentlichen Kenntniß, mit dem ergebenen Bemerken,
Geſchäftsprogramme bei mir unentgeltlich ausgegeben werden.

C. W. Klingebeil,Merſeburg, den 26. Juni 1854.
Agent der Derliniſchen Lebens Versicherungs -Geſellſchaft,

zugleich im Namen der Herren Reinh. Steckner in Lützen,
Actuar Joſt in Weißenfels.

Den ſo beliebten Sahnenkäſe pfing wieder
F. L. Schulze, Domplatz.

Zeugen Notiz
Zum bevorſtehenden Kinderfeſt ſind alle Sorten fein ge-

fertigte Blumenkränze à Stück zu 24 bis 5 Sgr. zu haben.Auch empfehle ich Ballblumen, Kopfputze,
Cotillon Gegenſtände aller Art, Lichtſchirme, Lichtmanſchetten,
ſowie auch Todtenkränze, Kreuze u. ſ. w. zu den billigſten

u Bamberg.Ein Muſterlager obiger Gegenſtände be
findet ſich zur Bequemlichkeit eines geehrten
Publikums bei dem Tanzlehrer Sander, undiſt derſelbe beauftragt alle vorkommende Geſchäfte in meinem

Namen abzuſchließen. D. D.
m

J e nz——Z TDZDE SSehr delikaten neue e Heringe in Schocken und einzeln empfiehlt

billigſt L. A. Weddy.Zinkweiß, das Beſte zum Anſtrich der Thüren und
Fenſter da es nie gelb wird und einen ſchönen weißen feinen
Glanz behält, empfiehlt L. A. Weddy.

Feinſte patentirte Glan za ke welche die Wäſche ſchön
weiß erhält, empfiehlt à Pfd. 5 Sgr.

L. A. Weddy.
Salon-Streichhölzer ohne Geruch und Streichzünd

lichte empfiehlt L. A. Weddy.
Große Lüneburger Neunaugen, Sardellen, Preiſelsbeeren,

feinſtes Provenceröl und Düſſeldorfer e empfiehlt billigſt
Weddy.

Gutes Pflaumenmuß verkauft das Pfund mit Zehn

Pfennigen Ferd. Scharre,Neumarkt und Altenburg.
Bei Unterzeichneten iſt alle Tage früh 4 Uhr Gelegenheit

nach Halle à Perſon 5 Sgr. Wer davon Gebrauch machen
will, hat ſich zu melden bei Eichhof und Unger. wie gewohnt in Stücken zu 14 und 21 Sgr.,Merſeburg, den 26. Juni 1854. Waare, empfiehlt Guſtav Lots am Markt.

Redigirt unter Verantwortlichkeit des C. Jurk. Druck und Verlag von C. Jurk (ſonſt Kobitzſch'ſchens Erben).
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Feilage zum 51. Stück des Merſeburger Kreisbkl. 1854.
Die neuePraunkohlengrube r. 158.

Scharf Otto
bei Kauern, unmittelbar an der Chauſſee,

liefert fortwährend geformte und ungeformte Braunkohlen. Be-
ſonders wird aufmerkſam gemacht auf die kleinen Kohlenziegel,
wie die bekannten Werſchener. Dieſelben ſind hier zu dem
Preiſe von 1 Thlr. pro 1000 Stück ſtets vorräthig.

Aufträge übernimmt und beſorgt beſtens
der Grubenſteiger Herrmann daſelbſt.

Cebensverſicherungsbank f. D. in Gotha.
Der Rechenſchaftsbericht dieſer Anſtalt für 1853 iſt er-

ſchienen und legt ſehr günſtige Ergebniſſe dar. Verſicherte:
18427, Verſicherungsſumme: 29,115200 Thlr. Jahresein
nahme: 1,315379 Thlr. Zahlung für 391 Sterbefälle:
634300 Thlr. Bankfonds: 7,306447 Thlr. Ueberſchuß zur
Dividendenvertheilung: 1,231267 Thlr. Jn den ſeit Eröff-
nung der Bank verfloſſenen 25 Jahren ſind nach einer dem
Berichte beigefügten ausführlichen Nachweiſung 7,333474 Thlr.
für 4418 geſtorbene Verſicherte vergütet und 2,504442 Thlr.

an die Lebenden als Dividende vertheilt worden.
Bericht und Antragsformulare werden unentgeldlich ver-

abreicht durch
daß

ft,

F. Grumbach in Merſeburg.d Benold in Halle. s
Ferd. Heyland in Weißenfels.

Die irre Vieh-Verſiche-rungs -Ge ellſchaft verſichert jederzeit unter den
T

Itz. Ziegen und
liberalſten Bedingungen Pferde, Eſel, Rindvieh, Schafe,

chweine gegen alle Verluſte, welche aus
dem Abſterben in Folge von Krankheiten oder Seuchen,
ferner aus dem Abſterben, Abſchlachten oder Tödten
bei plötzlichen Unglücksfällen hervorgehen. Zur Ertheilung jeder
gewünſchten Auskunft und zu Aufnahme von Verſicherungs-
Anträgen iſt ſtets gern bereit

der Haupt Agent C. M. Pietzſch in Merſeburg,
etten,
ligſten

rg.
de be
ehrten

und
einem

O.
MA[fulllm—m—2èhv

ife,
gute

rkt.

Dom Nr. 242.

Vegetabilische PomadeS riginatſie STANGEN 74 Sgr.)
Dieſe unter Autoriſation des Königlichen Profeſſors der

Chemie Dr. Lindes aus Berlin, aus rein vegetabiliſchen Jn
gredienzien zuſammengeſetzte Stangen Pomade wirkt ſehr
wohlthätig auf das Wachsthum der Haare, indem ſie ſelbe
z i erhält und vor Austrockenung bewahrt; da-
ei verleiht ſie dem Haare einen ſchönen Glanz und er-

höhte Elaſtizität, während ſie ſich gleichzeitig zum Feſt-
halten der Scheitel ganz vorzüglich eignet. Einziges Depot
in erſeburg in der Garcke'ſchen Buchhandlung (En
tenplan).

Von dem ächten Klettenwurzel- Oel in Flaſchen
mit einem erhabenen R als den Stempel der Aechtheit, empfing
wieder friſche Zuſendung und empfiehlt daſſelbe à Fl. 74 Sgr.

Moritz Kadner.

222

Die Neue Halleſche Zeitung
ladet hiermit zum Abonnement auf das mit dem 1. Juli be-
ginnende dritte Quartald. J. ein. Sie erſcheint täglich,
mit Ausnahme des Montags, und bietet ihren Leſern die
neueſten politiſchen Nachrichten, aus den beſten Quel-
len geſchöpft, in überſichtlicher Zuſammenſtellung dar, ſowie ſie
auch außerdem ſich die Aufgabe geſtellt hat, neben der Politik
die gewerblichen und Handels-Jntereſſen zu berück-
ſichtigen und in einem „Unterblatt“ dem Bedürfniſſe nach
einer angenehmen Unterhaltung Rechnung zu tragen. Unter
der Rubrik „Local- und Provinzial-Zeitung“ berichtet
ſie endlich über das, was ſpeziell in der Provinz Sachſen vor-
geht, ausführlicher als irgend ein anderes Provinzialblatt.
Der Vierteljahrspreis beträgt incl. Poſtzuſchlag und Stempel-
ſteuer 233 Sgr. Jnſerate, welche mit 1 Sgr. für die Zeile
berechnet werden finden nicht nur in der Provinz, ſondern

auch über deren Grenzen hinaus die weiteſte Verbreitung und
dadurch einen entſprechenden Erfolg. Beſtellungen wolle
man bei der nächſten Poſtanſtalt recht bald machen, damit die-
ſelben pünktlich effectuirt werden können.

Halle, im Juni 1854.
Die Redaction der N. H. Ztg.

Kunſtnachricht.
Künftigen Sonntag, den 25. Juni, wird unſere

diesjährige zweite Kunſtausſtellung in den oberen Räumen des
Rathhauſes eröffnet und am 16. Juli wieder geſchloſſen werden.

Jndem wir das kunſtliebende Publikum zum fleißigen Be-
ſuch dieſer Ausſtellung einladen, bemerken wir, daß Seine Ma-
jeſtät der König und Seine Königl. Hoheit der Großherzog
von Weimar die Gnade gehabt haben dem Vereine wieder meh-
rere ſehr werthvolle Bilder anzuvertrauen und daß die dies-
jährige Ausſtellung überhaupt eine große Anzahl bedeutender
Kunſtwerke im hiſtoriſchen Genre und Landſchaftsfache enthält.

Das Eintrittsgeld beträgt à Perſon 5 Sgr., für den ein-
maligen Beſuch einer ganzen Familie 15 Sgr. und ebenſoviel
für eine Perſon auf die ganze Dauer der Ausſtellung. Die
Billets ſind auf dem Rathhauſe bei dem Regiſtrator Herrn
Gröbner und Kataloge an der Billetabnahme zu haben.

Das Ausſtellungslokal iſt täglich von 10 Uhr Vormittags
bis 1 Uhr und von 2 bis 6 Uhr geöffnet.

Diejenigen, welche dem Thüringiſchen Kunſt Vereine bei-
zutreten geneigt ſind, wollen ſich bei dem anweſenden Comitee-
Mitgliede anmelden.

Naumburg, den 22. Juni 1854.
Der Vorſtand des Kunſt-Pereins.

Alle Diejenigen, welche in meiner FlurKartoffelacker ſeyaßtet und ſich erlaubt haben,

das Unkraut und die Steine von ſelbigen auf
werfen t i dringend, ſolche binnen

widrigenfalls ich es auf ihre Koſten
die Feldraine zu
acht Tagen wegzuſchaffen,
thun laſſen werde.

Merſeburg, den 26. Juni 1854.
Carl Baar, Feldhüter.

Ein blauſeidener Regenſchirm iſt vor einiger Jeitirgendwo ſtehen geblieben er ehe worden. un defalge

Rückgabe bittet der Conſiſtorialrath Frobeniuns.
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Getreidepreiſe der Stadt Merſeburg vom 24. Juni 1854.

Weizen A Thlr. r Sgr. Pf. bis Thlr. Sgr. 3 Pf.
15Roggen 3

Gerſte 2 2 10 2 15 5Hafer 1 115 e 22 6
Kirchennachrichten von Merſeburg.

Dom. Geboren: dem Schneidermſtr. Kanzler eine Tochter
Stadt. Geboren: dem Buchbinder und Galanteriearbeiter Kraffert

ein Sohn ein außerehel. Sohn. Getrauet: der Schuhmachermſtr.
Hartmann mit Jgfr. Emilie Dorothee Kunniger. Geſtorben: die ein
zige Tochter des Stimmnägel Verfertigers Seifert, 2 W. 5 T. alt, an
Schwämmen der jüngſte Sohn des Maurergeſellen Benke, 6 W. alt, an
Krämpfen der jüngſte Sohn 2. Ehe des Bürgers und Schneidermſtrs.
Wolf, 9 J. 11 T. alt, an Krämpfen.

Am Donnerstage pred. in der Stadtkirche Herr Paſt. Schellbach.
Neumarkt. Geboren: dem Handarbeiter Geigenmüller ein Sohn

dem Oeconomen Schmidt eine Tochter Geſtorben: der Bürſtenmacher
meiſter Schrimpf, 60 J. alt, an einem Fußgeſchwür.

Altenburg PFacat.
Nächſten Donnerstag den 29. Juni, Vormittags 11 Uhr, ſoll in der

Altenburger Kirche allgemeine Beichte und Abendmahl gehalten werden.

nan e
Wie aus der vorſtehenden Bekanntmachung des Magiſtrats

hervorgeht, haben unſere ſtädtiſchen Behörden den ſehr lobens-
werthen Beſchluß gefaßt, 200 Scheffel Roggen aus Königl. Depots
für einen etwas ermäßigten Preis anzukaufen, um ſolchen ver-
mahlen und zum Theil zu Brod verbacken zu laſſen, ſo daß unſern
armen Bewohnern bei der jetzigen Theurung aller Lebensmittel
Gelegenheit gegeben wird, ihre Hauptnahrung, das Brod, (beigänzlichem WNanget von Kartoffeln) etwas billiger ankaufen zu

können. Es wird unſern Armen die noch ſchwere Zeit bis zur
Erndte, die Gott ſei Dank nicht mehr fern iſt, dadurch etwas
erleichtert und bei dem ausgezeichneten Stande aller Feldfrüchte,
den uns die Zeitungen aus allen Gegenden übereinſtimmend
berichten, wird es dem Schwindel wohl nicht möglich ſein, die
Preiſe dann noch bei dieſer Höhe zu erhalten. Dazu gebe
Gott ſeinen Segen!

Der greiſe Arndt ſagt in ſeinem Buche pro populo Ger-
manico über die alte und neue Zeit Folgendes: „Jch habe
lange genug gelebt und ſehe auch dieſe dunklen und ſchwarzen
Dinge und Zeichen der Zeit alle, wie ihr ſie mir zeigt aber
die Jahre, wohin ihr zurückweiſet, als auf unſchuldige para-
dieſiſche Zuſtände mit den jetzigen verglichen, nehme ich als
ſolche nimmer von euch an. Wahrlich, das Laſter ging da-

r eben ſo frech, es ging in den höheren, vornehmeren
W Klaſſen frecher einher als jetzt; aber der böſe Schein des Böſen

und des Böſeſten hat ſich mehr zu den unteren Stufen der Ge-
fellſchaft herabgeſenkt und macht dort größeres Getümmel und
Lärm und hat breiteren und ſchmutzigeren Schein. Dies iſt der
Hauptunterſchied und kein anderer. Und will man überhaupt
die Zeiten und Geſchlechter gegen einander halten und auf der
Wage der Chriſtlichkeit und Sittlichkeit wägen wahrlich,
wie ich ſchon mehrmals erklärt habe, ich tauſche das Jahr 1850
83 das Jahr 1760 und 1770 nicht um wer das magere,

leiche und graue Angeſicht des verſcheidenden achtzehnten Jahr-
hunderts geſehen, der k das Antlitz des Jahres 1850 nicht
blos mit Kains Fluch gebrandmarkt ſehen. Soll ich bei dieſem
wahren Heidengeſchrei, wo man uns geradezu zur Hölle des
Verderbens entartet und verdammt verurtheilen will, nicht auch
die ganze große Millionenmenge der kleinen damals ſehr un-

gzterdrückten und verkommenen Menſchen wägen, die verknechteten
Bürger und Bauern nicht gegenrechnen Jch ſage, Alles ſieht von

und hundertmal beſſer aus, als in jenen Jahren. Auf Einen
Unterſchied, auf Einen ſehr entſcheidenden Unterſchied, will ich
zum Schluſſe dieſes Kapitels nur noch hinweiſen die Menſchen
beten heute nicht weniger, als damals aber ſie lernen und
denken mehr, haben auch beſſer arbeiten und länger leben ge-
lernt, als damals. Wo ſonſt der dreißigſte Menſch ſtarb, ſtirbt
jetzt der fünfunddreißigſte; wo ſonſt der fünfunddreißigſte ſtarb,
ſtirbt jetzt der vierzigſte. Was antwortet ihr mir hierauf? Jhr
könnt mir nichts Vernünftiges darauf antworten. Weil beſſer
und menſchlicher gelebt, weil freier gewirkt und gearbeitet und
mehr gelernt und gedacht wird, kurz, weil der Geiſt des Men-
ſchen ſich in ſeinem irdiſchen Gehäuſe wohnlicher und behag-
licher fühlt, deswegen wird auch ſpäter geſtorben.“

Die Wirkung der Furcht. Ein franzöſiſcher Schrift-
ſteller aus dem 16. Jahrhundert erzählt, daß den Aerzten in
Montpellier, welche wegen ihrer vorzüglichen Hochſchule einſt
berühmt waren, zufolge einer alten Sitte jährlich zwei Ver-
brecher ausgeliefert wurden, der Eine todt, der Andere leben
dig, um Experimente mit dem Lebenden anzuſtellen und den
Todten zu ſeziren. Er erzählt ferner, daß die Aerzte einſt be
ſchloſſen, den Verſuch zu machen welche Wirkung die Todes-
furcht haben könne. Sie theilten deshalb dem lebendigen
Verbrecher mit, der ihrer wiſſenſchaftlichen Tortur ausgeliefert
wurde und zufällig ein Mann von klaſſiſcher Bildung war,
daß ſie ihn auf die wenigſt ſchmerzliche Art aus der Welt
ſchaffen und deshalb die von Seneca gewählte Todesart bei
ihm in Anwendung bringen wollten man werde nämlich die
Adern an den Füßen öffnen und die Verblutung durch ein
warmes Bad fördern. Der unglückliche Delinquent wurde auf
einen Stuhl geſetzt und ſeine Augen verbunden dann ſtach
man ihn in den Fuß, ohne jedoch eine Ader zu öffnen, und
ſtellte die Füße in einen Kübel mit Waſſer. Die Aerzte ſprachen
indeſſen laut über die ſtarke Verblutung und ſtritten ſich, wie
lange es wohl dauern möge, bis er ſtürbe.

ihm die Binde von den Augen nahm war er wirklich todt.
Der Schrecken hatte ihn getödtet.

Man weiß übrigens eine ähnliche Geſchichte aus neuerer
Zeit. Einige Aerzte in England machten einem armen Teufel
weiß, ſie möchten wiſſen ob in dem Bette, in welchem ein
Cholerakranker geſtorben Anſteckungsſtoff ſei, und für fünf
Guineen willigte er ein, ſich in ein ſolches Bett zu legen, das
nach der Verſicherung der Aerzte zuletzt eine Choleraleiche be-
herbergt, welches in Wirklichkeit jedoch ganz neu war, und
noch nie im Gebrauch geweſen. Das unglückliche Opfer me
diciniſcher Wißbegierde legte ſich in das Bett, ſtand jedoch
nicht mehr daraus auf denn eine Stunde ſpäter hatte es die
heftigſte Cholera ergriffen.

Zweiſylbige Charade.
Die erſt' iſt an ſich nichts, wenn man jedoch

An's End ihr fügt ein Zeichen noch,
So muß man es vermeiden fein,
Sie in Geſellſchaft je zu ſein.

Beſieht die zweite man nun um und um,
Jſt Mancher faſt wie ſie ſo dumm,
Und doch iſt ſie ein Pädagog,
Der mehr als Einen mit erzog,
Jndeß das Ganz' in Deutſchland ſteht
Als eine Univerſität. uinnen gewiß nicht ſchlechter, Alles ſieht von Außen zehnmal

Der unglückliche
Mann ſaß ganz unbeweglich da, und als man nach kurzer Zeit
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